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Der 3. Deutsche Baugerichtstag steht ganz im 
Zeichen der politischen Initiativen zum Bau- und 
Vergaberecht. Aufgrund der Koalitionsvereinbarung 
der Regierungsparteien stehen das private Baurecht, 
das Vertrags- und Honorarrecht der Architekten und 
Ingenieure und das Vergaberecht auf dem Prüfstand. 
Die Politik ist offenbar gewillt, Fehlentwicklungen in 
diesen Rechtsgebieten entgegenzutreten und die 
Rahmenbedingungen für die Vergabe, die Planung 
und das Bauen nachhaltig zu verbessern. Der 3. 
Deutsche Baugerichtstag wird diese Initiative be-
gleiten und sich intensiv mit den Problemen und den 
Lösungsvorschlägen befassen. 
 
In den Arbeitskreisen "Bauvertragsrecht", 
"Vergaberecht", "Architektenrecht" und 
"Bauträgerrecht" werden dazu Thesen zu 
strukturellen Fragen von grundlegender Bedeutung 
vorgestellt, die sicher einen erheblichen 
Diskussionsbedarf auslösen werden. Auch im 
Arbeitskreis  "Sachverständigenrecht" werden aus 
baubetrieblicher Sicht interessante Thesen zur 
Vergütung für Nachträge entwickelt, die von den 
bisherigen Rechtsvorstellungen deutlich abweichen. 
 
Eng im Zusammenhang mit der Entwicklung des 
Baurechts stehen die Möglichkeiten und Formen ei-
ner Adjudikation wie sie im Arbeitskreis 
"Außergerichtliche Streitbeilegung" im Anschluss an 
die Ergebnisse des letzten Deutschen Baugerichts 
geprüft werden. 
 
Zum ersten Mal tagt der Arbeitskreis "Öffentliches 
Baurecht". Er wird sich mit den praktisch äußerst 
bedeutsamen Fragen des öffentlichen Bau- und 
Planungsrechts für die Umweltprüfung und den 
Naturschutz beschäftigen. 
 
Alle Empfehlungen der Arbeitskreise zum öffentlichen 
und privaten Baurecht sowie zum Vergaberecht 
werden zukunftsweisend sein und im politischen 
Meinungsbildungsprozess eine wichtige Rolle spielen. 
Eine Teilnahme an diesem Baugerichtstag können 
wir dringend empfehlen. 

Prof. Dr. Rolf Kniffka       Dr. Klaus Saerbeck  
                                    Präsident des DBGT e.V.     Geschäftsführer des DBGT e.V. 

Programm 3. Deutscher Baugerichtstag 
 

Freitag, 07. Mai 2010 
09.00 Uhr   Kurhaus Bad Hamm / Tagungsbüro 

Ausgabe der Tagungsunterlagen 
10.00 Uhr   Tagungsbeginn/Kurhaus Bad Hamm 
 

Eröffnung: 
 

Prof. Dr. Rolf Kniffka 
Präsident des DBGT e.V.  
 

Grußworte: 
 

Roswitha Müller-Piepenkötter 
Justizministerin des Landes  
Nordrhein-Westfalen 

      

Thomas Hunsteger-Petermann 
Oberbürgermeister Stadt Hamm 
 

Plenarvorträge: 
Prof. Dr. Thomas Pfeiffer 
Prorektor für Lehre und Kommunikation, 
Direktor des Instituts für ausländisches 
und internationales Privat- und 
Wirtschaftsrecht der Universität 
Heidelberg: 

„Europäische Perspektiven des 
Bauvertragsrechts“ 
 

Prof. Dr. Rolf Kniffka 
Präsident des DBGT e.V.:  

„Reformbedarf im Bauvertragsrecht“ 
 

12.15 Uhr   Mittagsimbiss/Kurhaus Bad Hamm 
14.00 Uhr   Arbeitskreissitzungen 
16.00 Uhr   Kaffeepause 
16.30 Uhr   Arbeitskreissitzungen 
18.00 Uhr   Ende der Arbeitskreissitzungen 
 

Samstag, 08. Mai 2010 
 

09.00 Uhr   Arbeitskreissitzungen 
11.00 Uhr   Kaffeepause 
11.30 Uhr   Plenarveranstaltung/Kurhaus Bad Hamm     

Vorstellung der Empfehlungen der 
Arbeitskreise 

13.00 Uhr   Ende der Veranstaltung 
13.15 Uhr   Mitgliederversammlung 

     Spiegelsaal des Kurhauses Bad Hamm 
14.00 Uhr   Pressekonferenz 

Spiegelsaal des Kurhauses Bad Hamm  



Arbeitskreise des  
3. Deutschen Baugerichtstags: 
 
Arbeitskreis I - Bauvertragsrecht  
 

Thema:  
Empfiehlt sich die Entwicklung eines gesetzlichen 
Bauvertragsrechts? 
 

Arbeitskreisleiter: 
 Richter am BGH Stefan Leupertz, Karlsruhe 
 

Referenten: 
 RA Peter Oppler, München 
 Prof. Dr. Wolfgang Voit, Marburg 
 RA Dr. Claus Schmitz, München 
----------------------------------------------------------- 
 

Arbeitskreis II - Vergaberecht  
 

Thema:  
Sind die Vergaberichtlinien und die 
Rechtsmittelrichtlinie zu den Bereichen „De facto-
Vergabe“, „Hierarchie zwischen Offenem und 
Nichtoffenem Vergabeverfahren“ und „Vergabe von 
Dienstleistungskonzessionen“ sachgerecht in 
deutsches Recht umgesetzt worden? 
 

Arbeitskreisleiter: 
 RA Georg von Bronk, Essen 
 

Stellvertreter: 
 RA Dr. Helmut Wirner, Essen 
 

Referenten: 
 RA Dr. Hans-Joachim Prieß, Berlin 
 Prof. Dr. Martin Burgi, Ruhr-Universität Bochum 
 Prof. Dr. Michael Holoubek, Wirtschaftsuniversität 

Wien 
----------------------------------------------------------- 
 
Arbeitskreis IV – Architekten- und Ingenieurrecht  
 

Thema: 
Empfehlen sich gesetzliche Regelungen für das 
Architektenvertragsrecht? 
 

Arbeitskreisleiter: 
 RA Dr. Burkhard Messerschmidt, Bonn 
Stellvertreter:  
 RA Dr. Wolfgang Koeble, Reutlingen 
 

 

Referenten: 
 Rechtanwalt Prof. Dr. Mathias Preussner, 

Konstanz 
 RA Friedrich-Karl Scholtissek, Hamburg 
----------------------------------------------------------- 
 

Arbeitskreis V - Bauträgerrecht  
 

Thema: 
Empfiehlt sich eine einheitliche Kodifizierung des 
Bauträgerrechts? 
 

Arbeitskreisleiter: 
 Notar Prof. Dr. Stefan Hügel, Weimar 
 

Stellvertreter:  
 RA Dr. Hans-Egon Pause, München 
 

Referenten: 
 Prof. Dr. Andrea Brüggen, Freie Universität Berlin 
 Prof. Dr. Florian Jacoby, Universität Bielefeld 
----------------------------------------------------------- 
 
Arbeitskreis VI - Sachverständigenrecht 
 

Thema: 
Empfehlen sich als Äquivalent für das 
Anordnungsrecht des Auftraggebers / Bestellers 
alternative Vergütungsanpassungsmodelle, die eine 
andere Systematik als die gegenwärtigen 
Regelungen der Preisfortschreibung nach § 2 VOB/B 
beinhalten? 
 

Arbeitskreisleiter: 
 Prof. Dr.-Ing. Mike Gralla, Technische Universität 

Dortmund 
 Prof. Dr.-Ing. Markus Kattenbusch, Hochschule 

Bochum 
 

Referenten: 
 Prof. Dr.-Ing. Fritz Berner, Stuttgart 
 Dipl.-Ing. Martin Schlegel, Frankfurt 
----------------------------------------------------------- 
 
Arbeitskreis VII – Außergerichtliche Streitbeilegung 
 

Themen:  
1. Welchen Inhalt soll eine gesetzliche Regelung der 

Adjudikation haben? 
2. Welchen Inhalt soll eine vertragliche 

Verfahrensordnung zur außergerichtlichen 
Streitbeilegung haben? 

3. Welche Anforderungen sind an die Person 
eines Adjudikators zu stellen? 

  

Arbeitskreisleiter und Leiter des 
Unterarbeitskreises I: 
 RA Dr. Alfons Schulze-Hagen, Mannheim 

 

Stellvertreter und Leiter des 
Unterarbeitskreises II:  
 RA und Wirtschaftsmediator Moritz Lembcke, 

Hamburg 
 

Leiter des Unterarbeitskreises III: 
 Em. Prof. Dr.-Ing. Claus Jürgen Diederichs, 

Eichenau 
 

Referenten: 
 RA Christian Stubbe, Heidelberg 
 RA Prof. Dr. Volkert Vorwerk, Karlsruhe  
------------------------------------------------------- 
 

Arbeitskreis VIII – Öffentliches Recht 
 

Thema: Empfiehlt es sich, die Umweltprüfung 
und den Naturschutz im öffentlichen Bau- und 
Fachplanungsrecht neu zu regeln? 
 

Arbeitskreisleiter: 
 RA Prof. Dr. Bernhard Stüer, Münster / 

Osnabrück  
 Prof. Dr. Dr. Wolfgang Durner, Universität 

Bonn 
 

Stellvertreter:  
 Richter am BVerwG Dr. Stephan Gatz, Leipzig 

 

Referenten:  
 Ministerialdirektor a.D. Prof. Dr. Michael 

Krautzberger, Bonn 
 Beigeordneter DStGB Norbert Portz, Bonn 
 RA Prof. Dr. Bernhard Stüer, Münster / 

Osnabrück 
---------------------------------------------------- 
 

Veranstaltungen: 
 

Sektempfang 
Die Stadt Hamm lädt alle Teilnehmer des 
Kongresses am 07. Mai 2010 ab 18 Uhr zu einem 
Sektempfang im Kurhaus Bad Hamm ein. 
 

 



Abendessen 
Ab 19.30 Uhr besteht Gelegenheit zu einem 
gemeinsamen Abendessen im Flugzeughangar des 
Flugplatzes Hamm, Heessener Straße 24, 59065 
Hamm. 
Die Kosten für das Abendessen betragen 39,50 € 
zzgl. 19 % MwSt. pro Person (ohne Getränke). 
 
Rahmenprogramm: 
 
Freitag, 07. Mai 2010, 10 - 17 Uhr 
 

Krimiführung durch Münster und Gelegenheit 
zum Besuch des Picasso-Museums 
 

Bei einer Stadtführung erleben Sie mittelalterliche 
Krimigeschichten und „ermitteln“ unter sachkundiger 
Führung in drei kniffligen Münsteraner Mordfällen. 
Sie erleben an historischen Schauplätzen die 
Ränkespiele zwischen der Stadt, den Gilden und der 
kirchlichen Immunität. 
 

Anschließend besteht die Gelegenheit zu einem 
Mittagsimbiss. 
 

Wir empfehlen den Besuch des Picasso-Museums; 
den Eintritt übernimmt der Deutsche Baugerichtstag 
e.V.. 
 

Kostenbeitrag: 15 € zzgl. 19 % MwSt.  
 

Weitere Informationen zu der Tour unter 
www.baugerichtstag.de. 
 

Anmeldung: 
 

Die Anmeldung erbitten wir bis zum 23. April 2010 
mit dem beigefügten Anmeldeformular. Diesem 
Formular können Sie weitere Teilnahmebedingungen 
entnehmen. 
 

Es wird eine Bescheinigung im Sinne des § 15 FAO 
nach Beendigung der Veranstaltung an alle 
Teilnehmer versandt. Den Teilnehmern können bis 
zu 8,5 Zeitstunden bescheinigt werden. 
 

 
 
 
 
 

Beitrag: 
 

Tagungsbeitrag inkl. Registrierungsgebühr, 
Tagungsunterlagen, Tagungstasche, 2 x 
Mittagsimbiss, Tagungsgetränken und Kaffeepausen: 
 

110,- €  für Mitglieder des DBGT e.V. 
160,- €  für Nichtmitglieder 
  50,- €  für Studierende/Referendare  
 (gegen Nachweis) 
 

Der Tagungsbeitrag ist mehrwertsteuerfrei. 
Falls der Beitritt zum DBGT e.V. mit der Anmeldung 
erfolgt, wird bereits der ermäßigte Beitrag in Höhe 
von 110,- € in Rechnung gestellt. 
 

Dokumentation: 
 
Die Empfehlungen der Arbeitskreise werden auf der 
Internetseite des DBGT e.V. zeitnah nach dem 
Kongress bereit gestellt. Die Dokumentation des 3. 
Deutschen Baugerichtstags wird als Printprodukt 
veröffentlicht. 
 

Information: 
 

Adresse Tagungszentrum (Plenarveranstaltungen): 
 

Kurhaus Bad Hamm 
Ostenallee 87 
59071 Hamm  
 

(260 Parkplätze unmittelbar am Haus) 
 

Unser Tagungsbüro befindet sich im Tagungszentrum 
und steht Ihnen am 07. und 08. Mai 2008 zur 
Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie bei 
der Geschäftsstelle des DBGT e.V. 
 

RA Patrick Holtmann 
 
Tel:   02381 – 92080-19 
E-Mail:   info@baugerichtstag.de 

 

und unter:  www.baugerichtstag.de. 
 

----------------------------------------------------------- 
 

 
 
 
 

Der Deutsche Baugerichtstag findet statt mit 
freundlicher Unterstützung des  
 

 
 

Ferner danken wir 

   
                

 


